
TECHNISCHES MERKBLATT

HMK R56  Marmorbad-Reiniger

BESCHREIBUNG: HMK® R56 ist ein mildalkalischer, gebrauchsfer-
tiger Spezialreiniger für die tägliche Reinigung zum Entfernen von
Seifenreste, leichte Kalk- und Schmutzablagerungen usw. von allen
Natur- und Kunststein-Oberflächen im Bad- und Nassbereich.

EIGENSCHAFTEN: HMK® R56 löst und entfernt durch die Kombi-
nation von speziellen Reinigungskomponenten und aktiven Hilfsstof-
fen schnell und effektiv Seifenreste, leichte Kalk- und Schmutzabla-
gerungen sowie ölige und fettige Rückstände von Cremen und Ölen.
Verschmutzte Fugen werden wieder sauber.

EINSATZGEBIET: HMK® R56 ist für den Einsatz auf allen Natur-
und Kunststeinen, wie z.B. poliertem, geschliffenem, gebürstetem,
sandgestrahltem, geflammtem, gestocktem oder spaltrauem Mar-
mor, Kalkstein, Solnhofener-Platten, Travertin, Schiefer, Dolomit,
Quarzit, Granit, Gneis, Migmatit, Terrazzo, Betonwerkstein, Agglo-
Marmor usw. im Dusch- Bad- und Nassbereich geeignet.

UNTERGRUND: Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist
rechtzeitig abzuschalten. Die zu reinigende Fläche muss naturkalt
und trocken sein.
Legen Sie eine Musterfläche an, um Eignung und Verbrauch zu prü-
fen.

ANWENDUNG: HMK® R56 auf die zu reinigende Fläche gleichmä-
ßig aufsprühen und kurz einwirken lassen, darf dabei nicht antrock-
nen. Mit einem Schwamm, einer Bürste oder einem geeigneten Ny-
lon-Pad durcharbeiten. Anschließend die Fläche gründlich mit kla-
rem Wasser nachwaschen. Sollten sich nach dem Abtrocknen der
Fläche noch Fehlstellen zeigen, so ist der Reinigungsvorgang
nochmals an diesen Stellen durchzuführen.

WICHTIG: Gummi, Kunststoffe, lackierte Flächen, gewachstes oder
gebeiztes Holz sowie wasserempfindliche Flächen nicht behandeln.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR: Die ideale Verarbeitungstem-
peratur der zu behandelnden Fläche liegt zwischen +12°C und
+25°C. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

REINIGEN DER ARBEITSGERÄTE: Die Arbeitsgeräte können mit
klarem Wasser gereinigt werden.

BITTE BEACHTEN: Nicht zu behandelnde Flächen, Wände, Glas,
Einrichtungsgegenstände usw. sind zu schützen.

ERGIEBIGKEIT: Je nach Material und Oberflächenbearbeitung
ca. 5 bis 10 m²/Dose.

LAGERUNG: Kühl und trocken bis max. +25°C im originalver-
schlossenen Gebinde mehrere Jahre lagerfähig. Angebrochene Ge-
binde zügig verarbeiten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die
gesetzlichen Vorschriften zur Lagerung dieses Produktes sind zu
beachten.

TECHNISCHE DATEN: Form: flüssig
 Farbe: farblos Geruch: charakteristisch
 pH-Wert: ca. 8,5

PFLEGEEMPFEHLUNG: Findet eine Schutzbehandlung nach der
Reinigung statt, sollte damit mindestens 1 bis 2 Tage gewartet wer-
den, damit die Feuchtigkeit der Reinigung ausgetrocknet ist (Rest-
feuchtigkeit 2 bis 4 %).

SICHERHEIT: Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vor-
sichtsmaßnahmen sind zu beachten. Unsere Produkte sind nach
der EG-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Bei der Verarbeitung in geschlossenen Räumen muss für eine aus-
reichende Durchlüftung gesorgt werden. Genuss- und Lebensmittel
sind vor den Arbeiten zu entfernen.
HMK® R56 ist nicht kennzeichnungspflichtig.

INHALTSSTOFFE: Tenside, Löse- und Stellmittel, Duftstoffe. UBA-
Nr. 14020024

UMWELTSCHUTZ: Gemäß WRMG sind die Inhaltsstoffe biolo-
gisch abbaubar und unbedenklich.

ENTSORGUNG: Ungereinigte Verpackungen und größere Rest-
mengen sind gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften zu ent-
sorgen. Die Gebinde sind aus umweltfreundlichem PE und recycle-
bar. Restentleerte und gereinigte Gebinde können über die Wert-
stoffsammelsysteme entsorgt werden (DSD).

LIEFERFORM (VE): 500-ml Sprühflasche: 12 Stück im Karton
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Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen
Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Legen Sie eine kleine Musterfläche an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Be-
achten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31.


